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Verbrennung von Abfällen, die aus tierischen Nebenprodukten (TNP) bestehen 
oder diese enthalten, der veterinärrechtlichen Kategorien 1 bis 3 
 
Im Bundesanzeiger wurde die Tätigkeit der EEW Energy from Waste Hannover 
GmbH, Moorwaldweg 310, 30659 Hannover als zugelassener und registrierter 
Betrieb mit der  
 
Registrierungsnummer:     DE 03 201 0002 05    veröffentlicht. 
 
In Abschnitt III, Teil III – 2 – 05, Mitverbrennungsanlagen nach Artikel 24 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 ist damit Folgendes zugelassen: 
 
Hauptaktivitäten:                INCP, Incineration Plants, Abfallverbrennungsanlagen 
Kategorie:                             1, 2, 3 
Produkttypen:                     CATW, Catering Waste, Küchen- und Speiseabfälle 
Zusätzliche Aktivitäten:     CoIP, Co-Incineration Plants, Mitverbrennungsanlagen 
 
Vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hannover wurden für diese Tätigkeit die 
folgenden Abfälle der AVV als geeignet ausgewählt: 
 
Abfallschlüssel                      Abfallbezeichnung 
02 01 02                                  Abfälle aus tierischem Gewebe 
02 02 02                                  Abfälle aus tierischem Gewebe 
20 01 08                                  biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle 
 
Vor der Lieferung von Abfällen müssen die Landeshauptstadt Hannover, 
Fachbereich Recht und Ordnung, GEWERBE- UND VETERINÄRANGELEGENHEITEN 
sowie das Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hannover, Behörde für Arbeits-, 
Umwelt- und Verbraucherschutz durch die EEW Hannover informiert werden. 
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Neben den abfallrechtlich zur Lieferung notwendigen Praxisbelege sind 
Handelspapiere zur Beförderung tierischer Nebenprodukte, die gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 und der TierNebVO nicht zu menschlichen 
Verzehr bestimmt sind zu verwenden und dem Veterinäramt zu übermitteln. 
 
 
 
Geschäftsführung 
 
 


